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Stellungnahme zur Anpassung der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt 

und Erwerbstätigkeit (VZAE) – Berufslehre für Sans-Papier   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Der Schweizerische Verband der Organisatoren von Arbeitsmarktmassnahmen SVOAM möchte 

Stellung zur Anpassung der VZAE nehmen.  

Der SVOAM vereint rund 160 öffentliche und gemeinnützige Organisationen, die Stellensuchenden 

helfen, in die Arbeitswelt einzusteigen oder zurückzukehren. Der SVOAM steht insbesondere ein für 

eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Integration von stellensuchenden 

Menschen. Der Zugang zur beruflichen Grundbildung von Jugendlichen ohne gesetzlichen Status ist 

daher für uns ein wichtiges Thema.   

Wir begrüssen die Anpassung der Verordnung sehr. Der anerkannte und in der Praxis angewendete 

Grundsatz, wonach alle in der Schweiz lebenden ausländischen Kinder in die öffentlichen Schulen 

zu integrieren und jegliche Diskriminierungen zu vermeiden sind, soll auch für die berufliche 

Grundbildung gelten. Das duale Schulsystem und die starke Verbreitung der Berufslehre haben sich 

insbesondere für Migrantenkinder bewährt, dies wurde auch von der OECD-Studie „Integration der 

Zugewanderten und ihrer Kinder in den Arbeitsmarkt der Schweiz“ aufgezeigt. Die Berufslehre 

ermöglicht einen schnellen Eintritt in den Arbeitsmarkt und ist ein entscheidender Faktor für eine 

längerfristige und nachhaltige berufliche und soziale Integration der Jugendlichen, sei es im 

Heimatstaat oder in der Schweiz. 

Wir schlagen zusätzlich vor, dass junge Migranten ohne gesetzlichen Status Zugang zu den aktiven 

Arbeitsmarktmassnahmen für Jugendliche erhalten. Zum Beispiel zu Motivationssemester, die 

wirksam den Übergang von der Schule in der beruflichen Grundbildung begleiten. Nur so wäre die 

Verordnungsänderung mit ihren Zielen kohärent. Art. 30a Abs. 1 Bst. b ist daher zu streichen.  

Die vorliegende Stellungnahme zur Anpassung der VZAE wurde vom Verbandsvorstand 

gutgeheissen. Wir bedanken uns im Voraus für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und 

Vorschläge und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Prisca D'Alessandro 

Geschäftsleiterin SVOAM  


